
E Am 1. August 2000 traten die neuen Ausbil-

dungsordnungen für die Berufe Biologielabo-

rant, Lacklaborant sowie Chemielaborant in

Kraft. Die Berufe sind im Rahmen einer ge-

meinsamen Konzeption und Verordnung

sowohl inhaltlich als auch strukturell neu

gestaltet. Notwendig wurde die Neuordnung

durch die technologische Entwicklung, die

zunehmende Überwindung starrer Fachgren-

zen sowie die Veränderung von betrieblichen

Strukturen. Die Konsequenzen für die Inhalte

in der neuen Ausbildungsordnung und das

neue Strukturmodell für die Laborberufe wer-

den in diesem Beitrag vorgestellt.

Die Arbeit in Laboratorien hat sich in den letzten Jahren
erheblich verändert. Der Wandel ist gekennzeichnet durch
die schnelle Erweiterung des beruflichen Wissens und Kön-
nens, die Entwicklung neuer Technologien und die Über-
windung starrer Fachgrenzen. Diese neuen Anforderungen
und neuen Inhalte – vor allem in der Molekularbiologie
und Gentechnologie, der instrumentellen Analytik sowie
der Datenerfassung und -verarbeitung – mussten in eine
moderne Ausbildungsordnung Eingang finden. Internatio-
nalisierung und Unternehmenszusammenschlüsse bilden
dabei einen neuen Bezugsrahmen: Die innerbetriebliche
Arbeitsorganisation orientiert sich nicht mehr in erster Li-
nie an Funktionen, sondern immer mehr an Prozess- oder
Wertschöpfungsketten. So werden bisher getrennte Tätig-
keitsbereiche gekoppelt, die Dienstleistungsorientierung in
der Laborarbeit bekommt einen höheren Stellenwert. Dies
erfordert die Überwindung starrer „Schnittstellen“ im Rah-
men der Wertschöpfungskette wie auch in der Verbindung
zu anderen Berufen. Mit der Abflachung der Hierarchien
geht eine höhere Verantwortung und ein breiterer Verant-
wortungsbereich des einzelnen einher. Neben der Fach-
und Methodenkompetenz gewinnen die Sozial- und (tech-
nische) Kommunikationskompetenz, die Befähigung zu ei-
genständiger, vorausschauender und teamorientierter Ar-
beit sowie zum „lebenslangen Lernen“ an Bedeutung. 

Zugleich hat sich gezeigt, dass darüber hinaus in der tradi-
tionellen Grundbildung wie auch in der Fachbildung Ele-
mente enthalten waren, die nicht mehr zeitgemäß sind.

Folgerung: Der schnelle technische, organisatorische und
wirtschaftliche Wandel erfordert Ausbildungsordnungen,
die technikoffen, organisationsneutral und so flexibel for-
muliert und strukturiert sind, dass sie den sich immer ra-
scher ändernden äußeren Rahmenbedingungen und tech-
nischen Entwicklungen standhalten bzw. schnell und un-
kompliziert an diese angepasst werden können.
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Die Ausgestaltung der neuen
Ausbildungsordnung

STRUKTUR

Die Strukturmerkmale der neuen Ausbildungsordnungen
im Rahmen des neuen, gemeinsamen Berufskonzepts sind 
• für die drei Berufe gemeinsame, integrativ zu vermit-

telnde Qualifikationen („Basisqualifikationen2“), die z. T.
über die gesamte Ausbildungszeit und im Zusammen-
hang mit anderen Ausbildungsinhalten allen Auszubil-
denden verpflichtend zu vermitteln sind,

• berufsspezifische Pflichtqualifikationseinheiten sowie 
• eine Differenzierung und Flexibilisierung der Fachquali-

fikation durch fachspezifische und fächerübergreifende
Wahlqualifikationseinheiten. 

Wesentliche Randbedingung bei der Entwicklung dieser
Struktur war es, die Beibehaltung der „Beruflichkeit“ der
drei Laborberufe sicherzustellen und gleichzeitig der Über-
windung starrer Fachgrenzen Rechnung zu tragen sowie
eine zeitnahe Ausrichtung auf branchenspezifische und be-
triebliche Erfordernisse und Entwicklungen zu ermög-
lichen. Diese Aspekte miteinander in Einklang zu bringen
war eine der wichtigsten Aufgaben der Neuordnung.

Mit der Konstruktion von Wahlqualifikationseinheiten sind
die Ausbildungsordnungen flexibel sowie fach- und bran-
chenübergreifend angelegt. Die bisherigen Fachrichtungen
Chemie, Kohle, Metalle, Silikat des Berufes Chemielaborant
konnten damit entfallen. Prinzipiell ist mit dieser neuen
Struktur – z. B. durch Hinzufügen neuer Wahlqualifikati-
onseinheiten – die Möglichkeit gegeben, die Ausbildungs-
ordnungen schneller als bisher zu aktualisieren. 

Ein weiterer Vorteil dieser Struktur ist: Die Wahlqualifika-
tionseinheiten können nicht nur Ausbildungsinhalte sein,
sondern in modifizierter Form auch für Weiterbildungs-
maßnahmen eingesetzt werden. Mit dieser Verzahnung von
Erstausbildung und Weiterbildung wird ein Schritt zur Um-
setzung des Konzeptes „Lebenslanges Lernen“ getan.

INHALTE

Inhalte der integrativen, gemeinsam zu vermittelnden Qua-
lifikationen im Abschnitt I der Ausbildungsrahmenpläne
aller drei Laborberufe sind neben den Standardberufsbild-
positionen wie Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit und Umweltschutz auch die Qualifikationen Qua-
litätsmanagement, Einsetzen von Energieträgern, Umgehen
mit Arbeitsgeräten und -mitteln sowie Wirtschaftlichkeit
im Labor. Diesen Ausbildungsberufsbildpositionen wurde
der Gedanke des verantwortlichen Handelns („Responsible
Care“)3, der sich in weiten Bereichen mit den Anforderun-
gen des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung deckt,
vorangestellt. 

Weitere Inhalte der integrativen Qualifikationen sind
Arbeitsorganisation und Kommunikation, Umgehen mit
Arbeitstoffen sowie chemische und physikalische Metho-
den, wobei das Anwenden von Fremdsprachen bei Fach-
aufgaben als Qualifikationseinheit explizit genannt wird.

Wenngleich die integrativen Qualifikationen für alle drei
Berufe gleich formuliert sind, ist bei ihrer Vermittlung in
Umfang, Tiefe und Beispielgebung zu differenzieren. So
bilden z.B. alle unter der Berufsbildposition „chemische
und physikalische Methoden“ aufgeführten Ausbildungs-
inhalte den kleinsten gemeinsamen Nenner für die Labor-
berufe. Es können jedoch berufsspezifisch erhebliche tech-
nisch-apparative und  inhaltliche Unterschiede bei der
praktischen Umsetzung bestehen. Der berufsübergreifende,
integrative Ansatz beabsichtigt daher, die Inhalte dieser
Ausbildungspositionen auch in Verbindung mit den ent-
sprechenden Themen der Pflicht- und Wahlqualifikations-
einheiten zu vermitteln.

Die Pflichtqualifikationseinheiten im Abschnitt II der Aus-
bildungsrahmenpläne sind berufsspezifisch formuliert. Es
werden Inhalte aufgeführt, die zur Erreichung einer ganz-

Abbildung 1  Strukturelemente und zeitliche Gliederung der neuen
Ausbildungsordnungen
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heitlichen Beruflichkeit als Biologie-, Chemie- oder Lackla-
borant unverzichtbar sind. Sie führen in grundlegende be-
rufstypische Kenntnisse und Fertigkeiten ein und können
durch Wahlqualifikationseinheiten vertieft und/oder erwei-
tert werden. Sie umfassen
• beim Chemielaboranten grundlegende Kenntnisse und

Fertigkeiten sowohl aus dem Bereich des analytischen
als auch des präparativen Arbeitens. 

• beim Biologielaboranten das Durchführen zoologisch-
pharmakologischer, mikrobiologischer, zellkulturtechni-
scher, molekularbiologischer, biochemischer und diag-
nostischer Arbeiten;

• beim Lacklaboranten das Durchführen analytischer Ar-
beiten an Lackrohstoffen, Halbfabrikaten und Beschich-
tungsstoffen, das Vorbehandeln und Beschichten von
Untergründen, das Prüfen von Beschichtungen sowie die
Grundlagen der Herstellung und Formulierung von Be-
schichtungsstoffen. 

Die Wahlqualifikationseinheiten sind in den Abschnitten
III und IV der Ausbildungsrahmenpläne in jeweils zwei
Auswahllisten zusammengestellt. Sie bauen auf den Pflicht-
qualifikationseinheiten auf oder führen in ein neues Ar-
beitsgebiet ein. Darüber hinaus sollen die Auszubildenden
in diesem Ausbildungsabschnitt selbstständiges Arbeiten
und Eigenverantwortung, Transferdenken und -fähigkeit
sowie die Befähigung zur verantwortlichen Arbeit im Team
lernen und trainieren.

Die Auswahlliste I enthält fachspezifische Inhalte des je-
weiligen Berufes. In der Auswahlliste II werden Wahlqua-
lifikationseinheiten zusammengefasst, die fachübergreifend
bzw. berufs- oder berufsfeldübergreifend angelegt sind
(vgl. Abb. 2). Mit jeweils 13 Wochen wird allen Wahlquali-
fikationseinheiten in den drei Berufen der gleiche Zeit-
richtwert zugemessen, wodurch das Auswahlverfahren er-
leichtert wird.

Bei allen drei Berufen sind (vom Ausbildenden) jeweils
sechs Wahlqualifikationseinheiten im Umfang von insge-
samt 78 Wochen zu wählen. Um die Beruflichkeit zu wah-
ren, können die Wahlqualifikationen nicht beliebig zusam-
mengestellt werden. Auswahl- und Verknüpfungsregelun-
gen engen den Spielraum ein. 
So sind z. B. beim Chemielaboranten mindestens vier von
sechs Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste I
zu wählen, wobei mindestens zwei Wahlqualifikationsein-
heiten aus den Nummern eins bis acht dieser Auswahlliste
festzulegen sind. 

LERNZIELFORMULIERUNG

Die Lernziele sind handlungsorientiert formuliert und be-
schreiben ein zu erwartendes „Endverhalten“. Auf kogni-
tive Lernziele wird möglichst weitgehend verzichtet. Die

Fertigkeiten und Kenntnisse
sind weiterhin so offen und
flexibel formuliert, dass sie
entsprechend der technischen
Entwicklung ausgelegt werden
können. Die Sozialparteien
nehmen an, dass dies insbe-
sondere für kleine und mittlere
Unternehmen, die bisher nicht
oder nur in geringem Umfang
ausgebildet haben, die Mög-
lichkeiten verbessert, qualifi-
zierte Mitarbeiter anforde-
rungsgemäß auszubilden. Aus-
bildungsverbünde zwischen
mehreren Unternehmen und
die Ausrichtung der Ausbil-
dung auf spezifische Firmen-
bedürfnisse werden erleichtert.

PRÜFUNGEN

Bei der Ausgestaltung der Prü-
fungen war es unter den gege-
benen rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen
nicht möglich, von den Sozial-
parteien gewünschte, weiterge-
hende innovative Regelungen
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Abbildung 2 Auswahlliste Chemie-Laborant

Auswahlliste I Chemielaborant
berufsspezifische
Wahlqualifikationseinheiten

1. Präparative Chemie, Reaktionstypen
und -führung,

2. Präparative Chemie, Synthesetechnik,
3. Durchführen verfahrenstechnischer

Arbeiten,
4. Anwenden probenahmetechnischer

und analytischer Verfahren,
5. Anwenden chromatographischer

Verfahren,
6. Anwenden spektroskopischer Verfahren,
7. Analytische Kopplungstechniken,
8. Bestimmen thermo-dynamischer Größen,
9. Durchführen mikrobiologischer

Arbeiten I,
10. Durchführen biochemischer Arbeiten,
11. Werkstoffe prüfen,
12. Herstellen, Applizieren und Prüfen von

Beschichtungsstoffen und -systemen,
13. Prozessbezogene Arbeitstechniken.

Auswahlliste II Chemielaborant
berufsübergreifende
Wahlqualifikationseinheiten

1. Laborbezogene Informationstechnik,
2. Arbeiten mit automatisierten Systemen

im Labor,
3. Anwendungstechnische Arbeiten,

Kundenbetreuung,
4. Durchführen elektrotechnischer

und elektronischer Arbeiten,
5. Qualitätsmanagement,
6. Umweltbezogene Arbeitstechniken,
7. Durchführen immunologischer

und biochemischer Arbeiten,
8. Durchführen biotechnologischer

Arbeiten,
9. Durchführen mikrobiologischer

Arbeiten II,
10. Durchführen gentechnischer und

molekularbiologischer Arbeiten,
11. Durchführen zellkulturtechnischer

Arbeiten,
12. Durchführen diagnostischer Arbeiten,
13. Formulieren, Herstellen und Prüfen

von Bindemitteln,
14. Durchführen farbmetrischer Arbeiten,
15. Untersuchen von Beschichtungen.

Anmerkungen

1 Die drei Ausbildungsordnungen wurden in
einer Verordnung zusammengefasst und im
Bundesgesetzblatt mit Datum vom
29.3.2000 (Teil I Nr. 12/2000) veröffent-
licht.
Erläuterungen zu den Ausbildungsordnun-
gen wurden – in Form einer CD-ROM –
von den Sozialparteien (BAVC, Bundesar-
beitgeberverband Chemie / IGBCE, Indu-
striegewerkschaft Bergbau, Chemie, Ener-
gie) erstellt. Die Abbildungen in diesem
Artikel wurden diesen Erläuterungen ent-
nommen.

2 In Fachkreisen werden die gemeinsamen,
integrativ zu vermittelnden Qualifikationen
der Einfachheit halber häufig als „Basis-
qualifikationen“ bezeichnet; dieser sehr
anschauliche Begriff wird in den Ausbil-
dungsordnungen aber nicht erwähnt.

3 „Responsible Care“ ist eine weltweite
Initiative der chemischen Industrie mit der
sich die Chemie-Unternehmen verpflichten,
ihre Leistungen für Sicherheit, Gesundheit
und Umweltschutz kontinuierlich zu ver-
bessern. Verantwortung für die Produkte,
Schonung der natürlichen Ressourcen, Ver-
ringerung von Emissionen und Steigerung
der Arbeits-, Transport- und Anlagensi-
cherheit lassen sich nur durch engagiertes
Handeln aller Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen erreichen und setzen eine entspre-
chende Ausbildung voraus.
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wie die Überführung der Zwischenprüfung in eine ge-
streckte Abschlussprüfung und die Einbeziehung von Pro-
jektarbeiten zu vereinbaren. Im Interesse einer schnellen
Verabschiedung der Ausbildungsordnungen konnte als
Kompromiss aber eine Verbesserung der bisherigen Zwi-
schen- und Abschlussprüfung durch eine zeitliche Verkür-
zung sowie durch einen ganzheitlichen, handlungsorien-
tierten Prüfungsansatz erreicht werden.
Der Aufwand für den praktischen Teil der Prüfungen wird
insbesondere optimiert, indem die bisher üblichen
„Arbeitsproben“ weitgehend von „praktischen Aufgaben“
abgelöst werden. Bei der praktischen Aufgabe muss, an-
ders als bei der Arbeitsprobe, der gesamte Prüfungsaus-
schuss nicht während der ganzen Prüfungsdauer, sondern
nur in wichtigen Phasen anwesend sein, um die Bewertung
des Arbeitsprozesses vorzunehmen.
Die jeweiligen Wahlqualifikationseinheiten sind in der Ab-
schlussprüfung angemessen zu berücksichtigen. Die Frage,
ob Wahlqualifikationseinheiten, die inhaltlich verschieden
ausgefüllt werden können, einer PAL-Prüfung4 zugänglich
sind, ist grundsätzlich zu bejahen. Es wird angestrebt, dass
zu den verschiedenen Qualifikationseinheiten von PAL
mehrere Prüfungsalternativen zur Verfügung gestellt wer-
den, aus denen der örtliche Prüfungsausschuss eine Aus-
wahl treffen kann. 

RAHMENLEHRPLÄNE 

Die schulischen Rahmenlehrpläne orientieren sich nicht
mehr an Fächern, sondern an Lernfeldern. Im Sinne der
Handlungsorientierung werden dabei keine konkreten
Tätigkeiten beschrieben, sondern angestrebte Handlungs-
kompetenzen. 
Für jeden Laborberuf existiert ein eigener schulischer Rah-
menlehrplan. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle drei Be-

rufe identisch formuliert mit Ausnahme eines Lernfeldes 5
im Umfang von 80 Stunden, das berufsspezifisch ausge-
prägt ist. Mit der Kultusministerkonferenz (KMK) ist ver-
einbart, dass in der Regel Fachklassen eingerichtet werden,
so dass der Unterricht berufsspezifisch erfolgen kann. So-
weit aufgrund regionaler Gegebenheiten gemischte Klas-
sen unumgänglich sind, wird darauf zu achten sein, dass
im ersten Jahr über das differenzierte Lernfeld 5 hinaus
auch die anderen, gemeinsamen Lernfelder so weit wie
möglich berufsspezifisch vermittelt werden.
Die Übereinkunft über eigene schulische Rahmenlehrpläne
für jeden Laborberuf und die getrennte Beschulung als Re-
gelfall waren für die Sozialparteien die Voraussetzung, ei-
ner Berufsfeldzuordnung zuzustimmen, wobei derzeit Be-
strebungen bestehen, das jetzige Berufsfeld Chemie, Physik,
Biologie in zwei Berufsfelder – „Laboratoriumstechnik“
und „Prozesstechnik“ – aufzuteilen.

Resümee

Mit der Neuordnung der drei Laborberufe ist es gelungen,
eine flexible und differenzierte Ausbildungsstruktur zu
schaffen, die eine rasche Anpassung und Aktualisierung
der Ausbildungsinhalte ermöglicht und die Erstausbildung
mit der Weiterbildung verzahnt. Den Auszubildenden wird
die Anpassung an die Anforderungen des künftigen
Arbeitsplatzes erleichtert.
Die Umsetzung der neuen Ausbildungsordnungen wird
aufmerksam zu verfolgen sein: Besonderes Augenmerk ist
u.a. darauf zu richten, ob die Neuordnung des Biologie-
aber auch des Chemielaboranten den Anforderungen bio-

und gentechnologischer Unternehmen in der erwarteten
Weise gerecht wird. Zu betrachten ist hier zum einen, ob
in ausreichendem Maß Fachkräfte mit den nachgefragten
Qualifikationen ausgebildet werden, zum anderen, ob auch
kleine, innovative Unternehmen und Labore in diesem Be-
reich vermehrt Ausbildungsplätze bereitstellen bzw. wel-
che Hemmnisse dem entgegenstehen.
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Tabelle 1  Ausgestaltung der praktischen Prüfungsteile

T H E M A

alt neu

Praktischer Teil der Zwischenprüfung
3 Arbeitsproben in 3 praktische Aufgaben in 
höchstens 7 Stunden höchstens 7 Stunden

Praktischer Teil der Abschlussprüfung
5 Arbeitsproben in 1 Arbeitsprobe und  
höchstens 16 Stunden 3 praktische Aufgaben in

höchstens 14 Stunden

a) Fachrichtung: Chemie, Kohle, 3 praktische Aufgaben in 
Silikat: 5 Arbeitsproben in höchstens 14 Stunden
höchstens 16 Stunden
b) Fachrichtung Metalle: 
5 Arbeitsproben in höchstens 
22 Stunden

5 Arbeitsproben in höchstens 3 praktische Aufgaben in 
16 Stunden höchstens 14 Stunden

Biologielaborant/-in
Chemielaborant/-in
Lacklaborantin/-in

Biologielaborant/-in

Chemielaborant/-in

Lacklaborant/-in

Die Gesamtheit 

aller Qualifikationen 

führt zur Handlungskompetenz

im Beruf.


